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RS OGH 1999/10/5 10ObS132/99f
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.10.1999

Norm

ASGG §74 Abs1

Rechtssatz

Ob ein durch einen Karenzurlaub unterbrochenes Versicherungsverhältnis durch die Teilnahme an einem

Fortbildungskurs während des Karenzurlaubes au5ebt, ist eine Frage des Beginnes beziehungsweise Endes der

Pflichtversicherung im Sinne des § 74 Abs 1 ASGG.
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